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5. Schulentwicklungsplanung Berufskolleg
a) Bericht zur weiteren Vorgehensweise
b) Auswirkungen der Neufassung der Ausbildungs- und 

Prüfungsanordnung für die Berufskollegs (APO-BK)
6. Schulentwicklungsplanung
 hier: Zwischenbericht
7. Verschiedenes

Tagesordnung - nichtöffentlicher Teil -   
Beantwortung von Anfragen 
1. Befangenheitserklärungen
2. Protokoll über die 11. Sitzung des Ausschusses für 

Schule und Weiterbildung am 10.05.2011
3. Verschiedenes

19.07.2011, 17:00 Uhr
Betriebsausschuss Dienstleistungsbetriebe
Verwaltungsgebäude Bonner Straße 100 – Kasino  
(Eingang Langhansstraße 6)

Tagesordnung - öffentlicher Teil - 
Beantwortung von Anfragen
1. Befangenheitserklärungen
2. Protokoll der Sitzung am 07.06.2011
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15.07.2011, 16:00 Uhr 
Zweckverband Bergische Volkshochschule  
Lenneper Straße 37, 42289 Wuppertal –  
Kantine im  Hinterhaus

Tagesordnung - öffentlicher Teil - 
Beantwortung von Anfragen
1 Niederschrift der 3. Sitzung am 11.3.2011
2 „Lernende fördern - Strukturen stützen“ -  

Evaluation der Wirksamkeit der Weiterbildungsmittel 
des Weiterbildungsgesetzes NRW (Vorlage Nr. 31)

3 „Die Volkshochschule - Bildung in öffentlicher 
 Ver antwortung“ - Standortbestimmung des  
Dt.  Volkshochschulverbandes (Vorlage Nr. 32)

4 Quartalsbericht 1/2011 (Vorlage Nr. 33)
5 Genehmigung der Zweckverbandsumlage 2011 

 (Vorlage Nr. 34)
6 Begleitbeschluss zum Wirtschaftsplan 2010 und zur 

Finanzplanung 2010 - 2014
 hier: Sachstandsbericht (Vorlage Nr. 35) 
7  Verschiedenes
 
Tagesordnung - nichtöffentlicher Teil -   
Beantwortung von Anfragen
1 Niederschrift der 3. Sitzung am 11.3.2011
2 Verschiedenes

19.07.2011, 16:00 Uhr
Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Theater und Konzerthaus – Kammermusiksaal

Tagesordnung - öffentlicher Teil - 
Beantwortung von Anfragen
1. Befangenheitserklärungen
2. Protokoll über die 11. Sitzung des Ausschusses für 

Schule und Weiterbildung am 10.05.2011
3. Job 4000
 Vorstellung des Projekts
4. Beirat „Schule & Beruf“
 hier: mündlicher Sachstandsbericht des Vorsitzenden

Sitzungen des Rates der Stadt Solingen,  seiner Ausschüsse und der Bezirksvertretungen 



3. Wirtschaftsplan 2011 des Dienstleistungsbetriebs 
Gebäude der Stadt Solingen

4. Bürgerbeteiligung Winterdienst und Straßenunter-
haltung

 hier: Ergebnisse und Handlungsempfehlungen
5. Räumliche Konzentration der Technischen Betriebe 

Solingen am Standort Dültgenstaler Straße
6. Harmonisierung der Organisationsstruktur
 - mündlicher Sachstandsbericht -
7. Verschiedenes

Tagesordnung - nichtöffentlicher Teil -   
Beantwortung von Anfragen 
1. Befangenheitserklärungen
2. Protokoll der Sitzung am 07.06.2011
3. Verschiedenes

21.07.2011, 17:00 Uhr 
Betriebsausschuss Entsorgungsbetriebe
Müllheizkraftwerk, Sandstraße 16 a –  
Verwaltungsgebäude, 1. Etage, Konferenzraum

Tagesordnung - öffentlicher Teil - 
Beantwortung von Anfragen
1. Befangenheitserklärungen
2. Protokoll der Sitzung am 09.06.2011
3. Jahresbericht 2010 der Abfall- und Umweltberatung 

der Verbraucherzentrale Solingen
4. Bürgerbeteiligung Winterdienst und Straßenunter-

haltung
 hier: Ergebnisse und Handlungsempfehlungen
5. Kapazitätsstrategie zum Parallelbetrieb des Müll-

heizkraftwerkes 
6. Räumliche Konzentration der Technischen Betriebe 

Solingen am Standort Dültgenstaler Straße
7. Verschiedenes

Tagesordnung - nichtöffentlicher Teil -   
Beantwortung von Anfragen 
1. Befangenheitserklärungen
2. Protokoll der Sitzung am 09.06.2011
3. Verschiedenes

21.07.2011, 18:00 Uhr 
Beirat Untere Landschaftsbehörde
Verwaltungsgebäude Bonner Straße 100 – Kantine

Tagesordnung - öffentlicher Teil - 
Beantwortung von Anfragen
1. Befangenheitserklärungen
2. Befreiung/en durch den Beiratsvorsitzenden
3. Wupperfloßfahrt
- Antrag des Herrn Dr. Kirschey vom 07.03.2011
- Mündliche Information der Verwaltung zum Sachstand
4. Verschiedenes

B E K A N N T M A C H U N G 

2. Satzung zur Änderung der Friedhofssatzung
für die Friedhöfe Kasinostraße, Regerstraße  

und Grünbaumstraße des Verbandes  
Evangelischer  Kirchengemeinden in Solingen

vom 19.04.2011

§ 1
Änderung der Satzung
Die Friedhofssatzung für die Friedhöfe Kasinostraße, Reger-
straße und Grünbaumstraße des Verbandes Evangelischer 
Kirchengemeinden in Solingen vom 17.03.2009 in der ge-
änderten Fassung vom 17.11.2009 wird wie folgt geändert:

1. § 9 Abs. 4 wird um den Buchstaben h) wie folgt er-
gänzt:

„h) Urnenwürfeln in einem Kolumbarium“

2. § 10 Abs. 4 wird wie folgt geändert:

„(4) Die Ruhezeit für Urnenbeisetzungen beträgt 15 Jahre.“

3. § 10 wird um folgenden Absatz 5 ergänzt:

„(5) Die Ruhezeit für Urnenbeisetzungen in Kolumbarien 
beträgt 15 Jahre.“

4. § 12 Absatz 6 wird wie folgt ergänzt:

„(6) Die Nutzungszeit wird auf 30 Jahre festgesetzt; ab-
weichend hiervon beträgt die Nutzungszeit an Wiesen-
Wahlgrabstätten auf dem Gräberfeld für Urnenbei-
setzungen 20 Jahre.“

5. § 16 Abs. 1 wird um folgenden neuen Satz 3 ergänzt:

 „Die Inschrift ist einheitlich mit der Schriftart „Antiqua“ 
als goldfarbener Schriftzug zu gestalten; die Schrift-
größe beträgt 25 mm, die Höhe von Zahlenangaben 
beträgt 20 mm. “

6. § 16 Abs. 2 Satz 3 wird wie folgt geändert:

 „Nach Ablauf der Nutzungszeit werden die Urnen 
durch den Friedhofsträger aus den Urnennischen ent-
nommen, an einem von dem Friedhofsträger festge-
legten Ort in eine Aschenkammer entleert und damit 
auf Dauer der Erde übergeben.“

7. § 16 wird um folgenden Absatz 3 ergänzt:

„(3) Die Nutzungszeit wird auf 15 Jahre festgesetzt.“

§ 2
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt nach Erteilung der kirchenaufsichtlichen 
Genehmigung mit ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Stadt Solingen in Kraft.

Solingen, den 19.04.2011

Verband Evangelischer
Kirchengemeinden in Solingen

Sigrid Daun  Nicola Henkel
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